
   

   

Ziel nach Art. 1 FZA 
 
► Art. 1 FZA Ziel 
Ziel dieses Abkommens zu Gunsten der Staatsangehörigen der Mitgliederstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft und der Schweiz ist Folgendes: 

a) Einräumung eines Rechts auf Einreise, Aufenthalt, Zugang zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit 
und Niederlassung als Selbständiger sowie des Rechts auf Verbleib im Hoheitsgebiet der Vertrags-
parteien; 

b) Erleichterung der Erbringung von Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien, insbeson-
dere Liberalisierung kurzzeitiger Dienstleistungen; 

c) Einräumung eines Rechts auf Einreise und Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien für Per-
sonen, die im Aufnahmestaat keine Erwerbstätigkeit ausüben; 

d) Einräumung der gleichen Lebens-, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen wie für Inländer. 

  


